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■ Arbeitsverhältnisse 
können auf verschie-
dene Arten beendet 
werden.

In allen Fällen sind gesetz-
liche Regelungen zu beachten. 
Rechtsanwälte sind dabei so-
wohl Arbeitgebern als auch 
Arbeitnehmern behilflich. 

Arbeitnehmer (AN) haben 
ihre Leistungen grundsätzlich 
persönlich zu erbringen. Von 
daher endet ein Arbeitsver-
hältnis mit dem Tod des AN; 
die Arbeitspflicht geht selbst-
redend nicht auf  seine Erben 
über. 

Hingegen bedeutet der 
Tod des Arbeitgebers (AG) 
oder sein Konkurs nicht au-
tomatisch auch das Ende von 
Dienstverträgen; der Konkurs 
des AG stellt jedoch für den AN 
einen wichtigen Grund für den 
vorzeitigen Austritt dar, der 
wiederum fristgerecht geltend 
zu machen ist. Andererseits 

RECHTRECHT
http://anwaltsverzeichnis.vol.at

Ein Service der 
Vorarlberger 
Nachrichten

und der 
 Vorarlberger 

Rechtsanwälte

DIE  ÖSTERRE ICHISCHEN
RECHTSANWÄLTE

Wir sprechen für Ihr Recht.

Nächster Erscheinungstermin der Sonder-
seite „VN Recht“ ist am 25. März 2006. Anzeigen-
beratung Georg Flatz, Tel. 05572 501-114, E-Mail: 
georg.flatz@medienhaus.at. 

Leasingverträge: Das sind Verträge, die auf Ge-
brauchsüberlassung bzw. Nutzung von Konsum- 
oder Investitionsgütern gegen Geld gerichtet sind. 
Das wirtschaftliche Risiko (Investitionsrisiko) liegt 
beim Leasingnehmer. 

Leistungsverweigerung: Das ist die Verweigerung 
des Schuldners, seine Leistung zu erbringen. Der 
Gläubiger kann bei endgültiger Leistungsverweige-
rung – ohne Setzung einer Nachfrist – vom Vertrag 
zurücktreten.

Lehrabschlussprüfung: Das erfolgreiche Ablegen 
der Lehrabschlussprüfung noch vor dem Ende der 
Lehrzeit beendet das Lehrverhältnis. Der Antrag auf 
Prüfungszulassung kann frühestens 6 Monate vor 
Ende der Lehrzeit gestellt werden.

Wichtige Partner
Die Vorarlberger Anwälte 

sind wichtige Partner der Vor-
arlberger Unternehmen. Sie 
beraten und vertreten unsere 
Mitglieder in wichtigen Fra-
gen, so auch im Arbeitsrecht. 
Gerade im Arbeitsrecht ist 
eine fundierte und engagierte 
Vertretung besonders wichtig. 
Dr. Peter Kircher, Direktor der 
WKV. 

Dienstzeugnis 
Der Arbeitgeber hat im 

Dienstzeugnis ungünstige 
Auskünfte zu unterlassen, 
die das Fortkommen des 
Dienstnehmers erschweren, 
selbst wenn sie richtig und 
wahrheitsgemäß wären. Der 
Rechtsanspruch auf  Ausstel-
lung eines Dienstzeugnisses 
verjährt erst nach 30 Jah-
ren.

.
Die Beendigungsart 
hat Auswirkungen 
auf  die Entgelts-
ansprüche!

DR. ANDREAS BRANDTNER 
RA IN FELDKIRCH

http://vorarlberg.vol.at
http://www.rechtsanwaelte-vorarlberg.at
Hier finden Sie uns im Internet.

Das Ende von Dienstverträgen A B C  des Rechts

haben und den AG zur vorzei-
tigen Beendigung berechtigen, 
so, wenn ein leitender Ange-
stellter einer Bank insolvent 
wird. 

Befristete Arbeitsverhält-
nisse enden durch Ablauf  der 
vereinbarten Zeit. Unbefristete 
können entweder einvernehm-
lich oder durch einseitige Er-
klärung aufgelöst werden; zu 
Letzterem zählen Kündigung 
durch AG oder AN; zudem 
Entlassung durch AG oder be-
rechtigter vorzeitiger Austritt 
durch AN.

Anfechtung
Kündigungen können oh-

ne Angabe von Gründen er-
folgen; es müssen jedoch die 
gesetzlichen Termine und 

-fristen eingehalten werden. 
Wird ein AN gekündigt, ist in 
Unternehmen, in denen ein 
Betriebsrat eingerichtet ist, 
dieser rechzeitig davor zu be-
fassen; die Kündigung ist sonst 
nicht rechtswirksam. Je nach 
Vorgehensweise des Betriebs-
rates kann dieser oder der AN 
die Kündigung bei Gericht an-
fechten; Aussicht auf  Erfolg 
besteht dabei insbesondere 
bei lang gedienten, älteren AN, 
welche kaum mehr eine ande-
re Anstellung finden können, 
und die ihre Dienste jeweils 
tadellos erbracht haben.

Für eine Entlassung hin-
gegen müssen Gründe vor-
handen sein, so z. B.  Verlust 
der Vertrauenswürdigkeit, 
Dienstunfähigkeit oder be-

harrliche Dienstverweigerung
auf  Seiten des AN. Auch Ent-
lassungen können bei Gericht
angefochten werden. Sowohl
Kündigungen als auch Ent-
lassungen sind in sehr kurzer
Wochenfrist anzufechten; es
ist also  raschest zu handeln.

Hilfestellung
Gerade bei Beendung von

Arbeitsverhältnissen ist Vor-
sicht geboten, so auch was die
Auswirkungen auf  Geldan-
sprüche anlangt. 

Es empfiehlt sich, jeweils
vorab bzw. unverzüglich recht-
liche Hilfe in Anspruch zu neh-
men. In Arbeitsrecht ausgebil-
dete und erfahrene Rechtsan-
wälte sind dafür kompetente
Ansprechpartner. 

ist der Konkurs eines AN für 
ein Dienstverhältnis grund-
sätzlich bedeutungslos; unter 
besonderen Umständen kann 
jedoch ein solches Ereignis 
den Verlust der Vertrauens-
würdigkeit des AN zur Folge 

Rechtsanwälte informieren:
Die Patientenverfügung 

Der Gesetzgeber wird voraussichtlich ein 
Patientenverfügungsgesetz beschließen. Jeder-
mann soll schon in gesunden Zeiten verfügen 
können, welche medizinische Heilbehandlung 
er im Ernstfall, wenn er sich nicht mehr äußern 
kann, ablehnt. Dies gilt auch für lebenserhal-
tende Maßnahmen.

Um leichtfertige unüberprüfbare Verfügun-
gen zu verhindern, muss der Patient die Verfü-
gung vor einem Rechtsanwalt, Notar oder einem 
rechtskundigen Patientenvertreter errichten. 
Nach 5 Jahren soll die Patientenverfügung ihre 
Rechtswirksamkeit verlieren. Natürlich ist sie 
auch jederzeit widerrufbar. 

Dem Wunsch nach aktiver Sterbehilfe kann 
aber auch im Rahmen einer Patientenverfü-
gung nicht entsprochen werden. Ein solches 
Ansinnen wird weiter rechtsunwirksam sein.

Der Verlust des Arbeitsplatzes schafft nicht nur oft rechtliche, sondern auch menschliche Probleme.
(Symbolfoto: VN/Hartinger)


